
Editorial

Geschätzte Leserinnen und Leser

Zur neuen Normalität

„Neue Normalität“ ist ein Begriff, 
der durch die COVID-19-Pandemie 
zum neuen Schlagwort wurde. 

Normalität orientiert sich am statis-
tischen Durchschnitt. Wo dieser in 
Zukunft sein wird, weiss niemand. 
Somit stellt die neue Normalität auf 
jeden Fall einen Paradigmenwech-
sel dar. Es werden sich einige grund-
legende Dinge verändern und der 
selbstbewusste Bürger fragt sich: 
Wie stark beeinflusst der Staat in 
Zukunft diese neue Normalität und 
gibt es ein Zurück zur Eigenverant-
wortung? 
Was diese Pandemie sicher hinter-
lässt, ist eine der schwersten Rezes-
sionen. Ökonomen sprechen für 
die Schweizer Wirtschaft von einem 

zweistelligen BIP-Rückgang. Ein 
starker Anstieg der Kreditausfälle 
könnte weltweit den Bankensektor 
belasten. Auch drohen Risiken im 
Immobilienmarkt. Ein Horrorszena-
rio wäre eine allgemeine Neube-
wertung von Grundstücken. Auch 
die europäische Schuldenkrise wird 
uns wieder stärker begleiten. 
Positiv ist, dass die Krise die Digita-
lisierung der Gesellschaft beschleu-
nigt hat. Das „Social Distancing“ 
haben wir verinnerlicht und Home-
Office üben wir täglich. Auch in Zu-
kunft werden Videokonferenzen zu 
unserer neuen Normalität gehören. 

Wir alle freuen uns in den nächsten 
Tagen zu einer teilweisen Normali-
tät zurückzukehren. Eine gute Lek-
türe und vor allem beste Gesund-
heit wünscht Ihnen

Ihr Urs Odermatt
CEO AUDIT Zug AG

Revision

Der Mehrwert der Revision

Die Prüfung der Jahresrechnung 
bietet einem Unternehmen ein 
wichtiges Qualitätsintrument, um 
den Gremien der Gesellschaft wich-
tige Entscheidungshilfen an die 
Hand zu geben. 
Primär hilft der Bericht der Revisi-
onsstelle den Aktionären fundierte 
Entscheidungen an der Generalver-
sammlung zu fällen und ist eine un-
abhängige und unerlässliche Infor-
mationsquelle  für  weitere  Interes-
sengruppen wie Banken. Es ist 
rechtlich zulässig, dass die Revisi-
onsstelle beim Revisionsbericht 
über den gesetzlich verlangten Min-
destinhalt hinausgeht (z.B. wenn 
statutarische Vorschriften weitere 
Prüfungshandlungen und Bestäti-
gungen der Revisionsstelle vorse-
hen).
Der Prüfbericht der Revisionsstelle 
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bildet die Grundlage für zahlreiche 
finanzielle Ereignisse und erhöht 
die Verlässlichkeit und Richtigkeit 
der aufgeführten Buchwerte in der 
Bilanz und  Erfolgsrechnung. Finan-
zielle Ereignisse, bei denen der 
Prüfbericht enorm hilfreich ist, sind 
zum Beispiel die Unternehmensbe-
wertung im Fall einer Nachfolgere-
gelung , die Beurteilung der Bonität 
bei einem Kreditantrag oder die Be-
stimmung der Dividenden.
Eine besondere Bedeutung nimmt 
die Prüfung der stillen Reserven ein. 
Ihre Herleitung und die vollständi-
ge Inventaraufnahme sind dabei 
wichtige Voraussetzungen . Die 
Kenntnis der geprüften stillen Re-
serven ist nötig, um eine richtige 
und faire  Interpretation der Finanz- 
und Ertragslage  der geprüften Ge-
sellschaft zu erhalten, da die stillen 
Reserven und deren Veränderung in 
der statutarisch geprüften Jahres-
rechnung nicht ausgewiesen wer-
den dürfen.
Auch darf nicht unterschätzt wer-
den, dass die Revision Hinweise 
zur unternehmerischen Führung 
eines Unternehmens geben kann. 
Erfahrene Wirtschaftsprüfer verfü-
gen über profunde Kenntnisse und 
können dem Prüfungskunden wert-
volle Hinweise zu Problemen in 
Prozessen und Produkten geben. 
Der Wirtschaftsprüfer liefert somit 
einen Rat, der nicht teuer ist. So 
werden jährlich die wesentlichsten 
Feststellungen und Empfehlungen 
aus der Abschlussprüfung in einem 
Management Letter zu Handen des 
obersten Leitungsgremiums festge-
halten.  
Vor der schriftlichen Berichterstat-
tung werden die wesentlichsten 
Prüfungsergebnisse mit den Verant-
wortlichen des geprüften Unterneh-
mens besprochen. In der Schlussbe-
sprechung wird der gewonnene 
Gesamteindruck vom geprüften 
Unternehmen abgerundet und Ver-
besserungsvorschläge seitens der 
Revisionsstelle  mit der Unterneh-
mens-
leitung mündlich erörtert. 
Der Wirtschaftsprüfer agiert als kri-
tischer Sparringpartner und bietet 
einen Mehrwert in Form einer um-

fassenden Beratung, insbesondere 
auch in steuerrechtlichen und 
rechtlichen Aspekten. Auch werden 
praktische Kenntnisse und Verglei-
che zur Branche durch den Wirt-
schaftsprüfer weitergegeben.

Audit Zug AG verfügt über erfahre-
ne diplomierte Wirtschaftsprüfer, 
die von der Eidgenössischen Revisi-
onsaufsichtsbehörde als Revisions-
experten zugelassen sind und sich 
über Ihre Kontaktaufnahme sehr 
freuen, um Ihnen diesen Mehrwert 
für Ihr Unternehmen konkret zu er-
läutern.

Adrian Kalt
Zugelassener Revisionexperte RAB
Partner AUDIT Zug AG

Wirtschaftsprüfung

Organisation von General-
versammlungen

Bezüglich der Durchführung von 
Generalversammlungen weist der 
Bundesrat auf die bestehende Mög-
lichkeit des Aktionärs hin, sich an 
der GV vertreten zu lassen, insbe-
sondere durch den unabhängigen 
Stimmrechtsvertreter und den Or-
ganvertreter. Betroffene Unterneh-
men sollen ihren Aktionären ent-
sprechend empfehlen, sich an der 
GV vertreten zu lassen, um so die 
Zahl der Teilnehmer zu reduzieren. 
Der Bundesrat weist ausserdem da-
rauf hin, dass eine GV auch ver-
schoben werden kann. Bei der 
sechsmonatigen Frist zur Durchfüh-
rung einer GV handelt es sich ein-

zig um eine Ordnungsfrist. Auch 
Beschlüsse, die an einer verspätet 
durchgeführten GV gefasst werden, 
sind gültig. (Quelle: SECO)  

Kapitalverlust und Über-
schuldung

Für die Berechnung der Deckung 
von Kapital und Reserven nach Arti-
kel 725 Absatz 1 des Obligationen-
rechts (OR) und für die Berechnung  
einer Überschuldung nach Artikel 
725 Absatz 2 OR werden Covid-19 
Überbrückungskredite bis zum 31. 
März 2022 nicht als Fremdkapital 
berücksichtigt. (Quelle: Art.24 Co-
vid-19-Solidarbürgschaftsverord-
nung)

Unternehmensberatung

QR-Rechnung kommt am 
30. Juni 2020 - Stellen Sie 
jetzt um!

Die QR-Rechnung wird am 30. Juni 
2020 in der ganzen Schweiz einge-
führt und betrifft alle: Rechnungs-
steller und -empfänger. Die Ver-
wendung der heutigen roten und 
orangen Einzahlungsscheine wird 
nach einer Übergangsphase einge-
stellt. Danach ist die papiergebun-
dene Rechnungsstellung nur noch 
mit der QR-Rechnung möglich. Vor 
allem Unternehmen, welche mit 
einer Fakturierungs-/Buchhaltungs-
software arbeiten und noch nicht 
mit der Umtellung begonnen 
haben, sollten jetzt dringend han-
deln: Kontaktieren Sie deshalb 
Ihren Softwarepartner, um die Un-
stellung auf die QR-Rechnung in 
die Wege zu leiten.
Für Unternehmen, welche noch 
keine Fakturierungs-/Buchhaltungs-
software einsetzen, ist jetzt ein guter 
Zeitpunkt, auf eine Softwarelösung 
umzusteigen. Sparen Sie sich die 
Zeit für den zeitaufwendigen Ab-
gleich der Zahlungseingänge und 
nutzen Sie die Vorteie der QR-Reh-
cnung als Rechnungssteller wie 
auch als Rechnungsempänger. 
(Quelle: Raiffeisenbank)



Steuerberatung

Spezielle Erleichterungen 
bei den Steuern im Kanton 
Zug aufgrund Corona

Aufgrund der Corona-Situation gel-
ten im Bereich der Steuern u.a. fol-
gende spezielle Erleichterungen 
und Vorkehrungen:
• Die Frist zur Einreichung der 
Steuererklärungen der Privatper-
sonen (natürliche Personen) wird 
auf neu 30. Juni 2020 erstreckt.

• Die Frist für Anträge auf Tarif-
korrekturen bei den Quellensteu-
ern wird auf neu 30. Juni 2020 er-
streckt.

• Die Zahlungsfristen für alle 
Steuerrechnungen aller Privatper-
sonen und Unternehmen werden 
bis zum 30. Juni 2020 erstreckt. 

• Unternehmen und Selbständig-
 erwerbende (AG‘s, GmbH‘s, Ge-
nossenschaften, Personengesell-
schaften, Einzelfirmen), die direkt 
oder indirekt von den negativen 
Folgen des Coronavirus (COVID-
19) betroffen sind, können einma-
lig in der Jahresrechnung 2019 
eine steuerliche Rückstellung von 
maximal 50% des Gewinns bzw. 
des selbständigen Erwerbs (ohne 
ausserordentliche Faktoren wie 
z.B. Veräusserungs- und Aufwer-
tungsgewinne) bilden, jedoch ma-
ximal bis zum Betrag von CHF 
500‘000. Die so gebildete ausser-
ordentliche Rückstellung 2019 ist 
in der Jahresrechung 2020 wieder 
aufzulösen. (Quelle: Steuerver-
waltung des KantonsZug).

Das Kinder-
Überraschungs-Ei als 
Mehrwertsteuer-Lehrstück 

Das Kinder-Überraschungs-Ei lande-
te beim Bundesgericht wegen eines 
falschen Mehrwertsteuersatzes.
Ferrero Schweiz AG wählte für das 
Überraschungs-Ei den reduzierten 
Steuersatz, da die Oberzolldirekti-
on bei der Einfuhr das Ei als Waren-
kombination deklarierte, das zu 
mehr als 90 Prozent aus Lebensmit-
teln besteht. Ferrero verliess sich auf 
die Einschätzung der Zolldirektion 
und fragte nicht bei der Steuerver-
waltung nach.
Fünf Jahre später teilte die Steuer-
verwaltung Ferrero mit, sie habe zu 
Unrecht nach dem reduzierten 
Mehrwertsteuersatz abgerechnet 
und müsse die Differenz zum Nor-
malsteuersatz samt Verzugszins 
nachzahlen.
Das Bundesgericht hatte schlussend-
lich über die Schokoladen-Eier Ge-
schichte zu entscheiden. Ein Überra-
schungsei besteht aus drei Teilen: der 
Schokolade, dem Spielzeug und der 
Vermittlung eines Überraschungsef-
fekts argumentierte das Gericht. 
Diese Komponenten sind untrennbar 
miteinander verbunden. Weil beim 
Kauf eines Eis die Freude am Spiel-
zeug und der Überraschung im Vor-
dergrund steht, gilt auf das Überra-
schungsei der Normalsteuersatz von 
7.7 Prozent.
Fazit: Bei Unsicherheiten stets Fach-
personen und die Steuerverwaltung 
direkt anfragen. (Quelle: BGer 
2A.256/2003 // BGer 2A.182/2004) 

Negativzinsen sind 
steuerlich abzugsfähig

Einige Banken verrechnen 
Zinsen auf Guthaben, sog. 
Negativzinsen. Diese Zins-
kosten können in der Steuer-
erklärung in Abzug gebracht 
werden. Sie gelten nicht als 
Schuldzinsen, sondern kön-
nen als Vermögensverwal-
tungskosten in der Steuerer-
klärung abgezogen werden. 

Abschreibungen auf Forde-
rungen nur im gleichen 
Jahr

Ausserordentliche Abschreibungen 
auf Forderungen sind steuerlich nur 
in dem Jahr zugelassen, in dem der 
Wertverlust eingetreten oder er-
sichtlich war. Die Steuerverwaltung 
muss Abschreibungen nicht zulas-
sen wenn sie später vorgenommen 
werden, da sie gegen das Periodizi-
tätsprinzip verstossen. (Quelle: 
BGE 2C_972/2018 vom 2.10.2019)

Verrechnung der Billag-
Mehrwertsteuer ist nicht 
zulässig

Die Billag hat zu Unrecht Mehr-
wertsteuer auf die Gebühren erho-
ben. Zwei Gebührenzahler aus dem 
Kanton St. Gallen verrechneten die 
Mehrwertsteuer und zogen sie vom 
Betrag ab, die ihnen die Billag im 
Folgejahr verrechnete. Die Billag 
akzeptierte dies nicht und leitete die 
Betreibung ein.
Das Bundesverwaltungsgericht ent-
schied, dass die Verrechnung nicht 
rechtens ist.

Kunst als Kapitalanlage 
oder nur Hausrat?

Gemäss Steuergesetz unterliegt der 
Hausrat und persönliche Ge-
brauchsgegenstände nicht der Ver-
mögenssteuer und müssen in der 
Steuererklärung nicht deklariert 
werden. Was aber nicht mehr Haus-
rat sein soll und was als Kunst be-
wertet wird, ist eine schwierige Ab-
grenzungsfrage.
2012 schuf das Zürcher Verwal-
tungsgericht mit einem Entscheid 
eine neue Rechtsunsicherheit. Es 
hat in einem Urteil ein Bild von 
Giovanni Giacometti, das in einer 
Familie vererbt wurde, neu als Ver-
mögen und nicht als Hausrat be-
wertet. Das Amt verlangte u.a. Ver-
mögens-Nachsteuer für die Zeit, in 
der das Bild im Haushalt an der 
Wand gehangen hat.
Das Gericht definierte, dass übliche Auf dem Zugersee



Einrichtungen einer Wohnung, 
deren Verkehrswert CHF 150‘000 
überschreite, ein steuerbares Ver-
mögen darstelle, unabhängig von 
der konkreten Nutzung und den fi-
nanziellen Verhältnissen des Steuer-
pflichtigen.
Zwischen den Kantonen bestehen 
grosse Unterschiede in der steuerli-
chen Behandlung von Kunst. Im 
Kanton Genf sind kunst- und wis-
senschaftliche Sammlungen aus-
drücklich von der Vermögenssteuer 
befreit, ausser sie dienen der Speku-
lation. Bezüglich der Erbschaftssteu-
er befreien die meisten Kantone den 
Hausrat, nicht so der Kanton Zürich.
Auch herrscht Unsicherheit hin-
sichtlich der Schätzung des Wertes 
eines Kunstgegenstandes. Der Ver-
s i ch e r u n g sw e r t 
wird gerne von den 
Steuerbehörden als 
Massstab hinzuge-
zogen. Häufig aber 
übersteigt der Ver-
sicherungswert den 
Verkehrswert, da 
ersterer die Kosten 
einer Wiederbe-
schaffung wider-
spiegelt. Kunstex-
perten gehen 
davon aus, dass der 
Verkehrswert vieler 
Kunstwerke deut-
lich unter dem Ver-
s i ch e r u n g sw e r t 
liegt. Der Steuer-
pflichtige könnte 
also ein Gutachten 
in Auftrag geben, 
das be-weist, dass 
der Verkehrswert 
unter dem Versi-

cherungswert liegt. Die Steuerbe-
hörde des Kanton Baselland rech-
net pauschal mit der Hälfte des 
Versicherungswertes.
Für Kunstbesitzer empfiehlt es sich, 
Kunstwerke zu deklarieren. Steuerbe-
hörden in den meisten Kantonen an-
erkennen, dass Kunst mit einem gros-
sen Unsicherheitsfaktor behaftet ist.

Treuhand

COVID-Massnahmen im 
Mietrecht

Verordnung über Miete und Pacht 
vom 27. März 2020: Neu müssen 
Vermieter den säumigen Mietern 
eine Nachfrist von 90 statt 30 Tagen 

ansetzen, bevor sie dem Mieter 
kündigen können. 
Die Fristverlängerung betrifft nur 
die Nachfrist, die normale Miete 
bleibt weiterhin geschuldet. Da-
nach sind ab dem ersten Tag Ver-
zugszinsen von 5% geschuldet.
Die verlängerte Nachfrist von 90 
Tagen betrifft übrigens nur Mieter, 
die von der COVID-19-Krise betrof-
fen sind. Auch gilt die verlängerte 
Nachfrist nur für Mieten oder Ne-
benkosten, die zwischen dem 13. 
März und dem 31. März 2020 fällig 
werden. So kann ein Vermieter, der 
die Mai-Miete bereits freiwillig bis 
zum 31. Mai vorher gestundet hat, 
eine Nachfrist von 30 Tagen anset-
zen und dann als Ergebnis dem 
Mieter rascher kündigen.
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